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I.

21281

Staatliche Anerkennung 
der Stadt Drolshagen als Erholungsort 

Verfügung
der Bezirksregierung Arnsberg

24.04.03

Vom 24. November 2022

Mit Verfügung vom 24. November 2022 habe ich auf-
grund der §§ 1, 2, 12, 17, 19 und 21 des Kurortegesetzes 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel  77 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122) geändert worden ist, der Stadt Drols-
hagen die Artbezeichnung

„Erholungsort“

verliehen und die Erholungsgebietsgrenzen festgesetzt. 

Die Anlagen 1 und 2 – textliche Darstellung der Er-
holungsgebietsgrenzen und zeichnerische Darstellung 
der Erholungsgebietsgrenzen – sind Bestandteile der 
 Verfügung.
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Textliche Beschreibung der Grenzen des Erholungsgebietes des Erholungsortes 
Drolshagen 

Beginnend westlich des Stupperhofs (Gem. Bleche, Fl. 24, Flst. 77) in südöstlicher Richtung 
bis zur Wegegabelung des Wanderweges A 9 (Gem. Bleche, Fl. 24, Flst. 73) folgend - diesen 
Bereich in südlicher Richtung, den Wormicker Bach kreuzend, bis zur Anhöhe am 
Schweinsseifen (Gem. Drolshagen, Fl. 5 , Flst. 152) folgend - von dort aus talwärts in östlicher 
Richtung bis zur Wallfahrtsstätte Hünkesohl folgend - von dort über den Wanderweg (Gem. 
Drolshagen, Fl. 5, Flst. 129) in nordöstlicher Richtung folgend - auf Höhe seiner südöstlich 
beginnenden Verschwenkung in nordwestlicher Richtung bis vor den beginnenden 
Prozessionsweg zur Wallfahrtsstätte Hünkesohl (Gem. Drolshagen, Fl. 5, Flst. 163) folgend     
- diesen in nördlicher Richtung bis auf Höhe des Wormicker Bachs (Gem. Drolshagen, Fl. 5, 
Flst. 289) folgend - von dort entlang der Gemeindestraße In der Trift sowie des Wormicker 
Bachs in östlicher Richtung bis zum Einmündungskreisel der B 55 (Gem. Drolshagen, Fl. 12, 
Flst. 446) folgend - von dort in Richtung Nordwesten entlang der B 55 (Gem. Drolshagen, Fl. 
10/3, Flst. 1030/713) bis zur Einmündung des Raiffeisenmarktes (Gem. Drolshagen, Fl. 3, Flst. 
653) folgend - von dort nordwestlich bis zur ehemaligen Bahntrasse (Gem. Drolshagen, Fl. 3, 
Flst. 764) folgend - dort in östlicher Richtung weiter über die ehemalige Bahntrasse (Gem. 
Drolshagen, Fl. 7 Flst. 176) bis westlich der Ortschaft Wenkhausen folgend - dort in östlicher 
Richtung auf den Wirtschaftsweg Unterm Espen (Gem. Dumicke, Fl. 12, Flst. 228) bis zur 
Gemeindestraße Am Schmand folgend - dort auf den beginnenden Wanderweg A 5 treffend 
bis zur Ortschaft Essinghausen in nordwestlicher Richtung folgend - dort über den 
Wirtschaftsweg (Gem. Dumicke, Fl. 23, Flst. 438) in nördlicher Richtung folgend - weiter über 
den nordwestlich anschließenden Wirtschaftsweg (Gem. Dumicke, Fl. 23, Flst. 43), diverse 
Wald- und Auenflächen kreuzend, bis zur K 16 folgend - von dort in westlicher Richtung entlang 
der K 16 bis zur Einmündung in die K 15 folgend - von dort der K 15 bis zur Einmündungsstelle 
des Wirtschaftsweges (Gem. Bleche, Fl. 20, Flst. 416) und seiner Anschlussstelle zum 
Hauptwanderweg X 12 in südlicher Richtung bis zur Gemeindestraße Am Papenberg folgend 
- von dort und auf Höhe der ehemaligen Bahntrasse (Gem. Drolshagen, Fl. 1, Flst. 1040) 
zunächst über die B 55 hinweg und weiter bis zur Einmündung Bahnhofstraße/Lindenstraße 
folgend - dort in südlicher Richtung bis zur Einmündung Lindenstraße/Herrnscheider Weg 
folgend - weiter in nordwestlicher Richtung bis zur Einmündung Herrnscheider 
Weg/Schillerstraße folgend - am Ende des westlich angrenzenden Wohngebietes 
Ennert/Voßhölzchen I über den öffentlichen Fußweg (Gem. Drolshagen, Fl. 3, Flst. 1379/1378) 
bis zum Anschluss des Trimm-Dich-Pfades (Gem. Drolshagen, Fl. 2, Flst. 1417) folgend - 
diesen in südwestlicher Richtung bis zum Ende des Wohngebietes Herrnscheid/Stupper 
folgend - von dort auf Höhe des Wohnhauses Theimicker Weg 24 (Gem. Drolshagen, Fl. 8, 
Flst. 1566) weiter in südwestlicher Richtung, das Naturschutzgebiet kreuzend, zum 
Ausgangspunkt Stupperhof zurück.          
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rholungsgebiet Stadt Drolshagen

Maßstab: 1:17.500

– MBl. NRW. 2023 S. 2
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Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 
zur institutionellen Förderung an die 

 außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
des Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e.V.

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung und des Ministeriums für 

 Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

Vom 13. Dezember 2022

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie sowie auf der Grundlage der haushalts-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der §§  23 und 44 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 1030) geändert worden ist, einschließlich der dazu er-
lassenen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung vom 10. Juni 2020 (MBl. NRW. S.  309) in der 
 jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO, 
Zuwendungen zur institutionellen Förderung an die au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen des Johannes-
Rau-Forschungsgemeinschaft e.V.

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung werden 
zum Zwecke der Grundfi nanzierung der außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen des Johannes-Rau-For-
schungsgemeinschaft e.V. gewährt.

Soweit nicht in dieser Förderrichtlinie etwas anderes be-
stimmt oder zugelassen ist, sind die Abschnitte zu §  23 
und zu §  44 der VV für Zuwendungen an den außer-
gemeindlichen Bereich zur LHO uneingeschränkt an-
wendbar.

Ein Anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet über 
Anträge auf Zuwendungen aufgrund ihres pfl ichtgemä-
ßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel.

2
Gegenstand der Förderung

Zuschüsse zur institutionellen Förderung von außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen des Johannes-Rau-
Forschungsgemeinschaft e.V. werden zur Deckung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben der jeweiligen Einrich-
tung geleistet, soweit diese Einrichtung ihre zuwen-
dungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde 
Mittel zu decken vermag.

3
Zuwendungsempfänger

Empfängerinnen und Empfänger von Zuwendungen 
können nur außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
sein, die als wissenschaftliche Mitglieder dem Johannes-
Rau-Forschungsgemeinschaft e.V. angehören.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Arbeits- und Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gewährung einer institutionellen 
 Zuwendung ist ein Wirtschaftsplan, der sämtliche er-
warteten Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Ein-
richtung im Haushaltsjahr der beantragten Förderung 
abbildet. Die Mindestanforderungen an die Form des 
Wirtschaftsplans sind der Anlage zu dieser Richtlinie zu 
entnehmen.

Sofern eine Einrichtung nach den Regeln der kaufmän-
nischen Buchführung bucht, kann der Wirtschaftsplan 
dem jeweiligen Kontenplan entsprechen. In diesem Fall 

ist eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Aus-
gaben beizufügen.

Anlage des Wirtschaftsplans ist ein Arbeitsplan der an-
tragstellenden Einrichtung, der die Aufgaben, die Ar-
beitsziele und -ergebnisse sowie die geplanten Maß-
nahmen zur Zielerreichung für das Haushaltsjahr der 
beantragten Förderung beschreibt und die zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs erforderlichen Angaben über den 
Ressourceneinsatz der verantwortlichen Arbeitseinheiten 
enthält.

4.2
Mehrere Zuwendungsgeber

Sollen für eine Einrichtung Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung sowohl vom Land als auch von anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt 
werden, so haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilli-
gung ihr Einvernehmen gemäß Nummer 1.4 zu § 44 der 
VV/LHO sowie insbesondere im Hinblick auf die An-
wendbarkeit dieser Richtlinie herbeizuführen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Art und Form der Zuwendung

Die Zuwendungen werden im Wege der institutionellen 
Förderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den zu-
wendungsfähigen Ausgaben gewährt.

5.2
Finanzierungsart

Zuwendungen zur institutionellen Förderung von Einrich-
tungen des Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft  e.V. 
werden im Wege der Fehlbedarfsfi nanzierung gewährt. 
Die Zuwendung ist auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.

5.3
Bemessungsgrundlage

Unter der Maßgabe der Vereinbarkeit mit den Bestim-
mungen zu § 23 und zu § 44 der VV zur LHO gelten als 
zuwendungsfähige Ausgaben alle Ausgaben einer Ein-
richtung, die im Rahmen des satzungsgemäßen For-
schungs- und Entwicklungsbetriebs anfallen.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Stellenübersicht

Die Stellenübersicht in Gesamtzahl und Wertigkeit ist 
im Rahmen der Zuwendung unter Einhaltung der jähr-
lich mit der Bewilligungsbehörde vereinbarten einrich-
tungsspezifi schen Kennzahlen, mit Ausnahme der außer-
tarifl ichen Beschäftigten, unverbindlich. Die Einhaltung 
der Kennzahlen ist im Verwendungsnachweis zu doku-
mentieren und nachzuweisen.

Die Stellen für Vorstandsmitglieder und außertarifl iche 
Angestellte, insbesondere für die wissenschaftliche und 
kaufmännische Leitung, sind laut Stellenübersicht ver-
bindlich. Der Abschluss und die Änderung von Verträgen 
mit Leitungspersonal bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Zuwendungsgeber. Die weiteren Stellen für 
außertarifl iche Angestellte sind laut Stellenübersicht 
ebenfalls verbindlich. Mit Ausnahme des Leitungsperso-
nals ist eine Nachbesetzung innerhalb eines genehmigten 
Vergütungsniveaus ohne Zustimmung der Zuwendungs-
geber möglich.

Das Besserstellungsverbot gemäß Nummer 1.3 der Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur ins-
titutionellen Förderung, Anlage 1 zu Nummer 5.1 der VV 
für Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich 
zur LHO ist zu beachten. Tarifgerechte Vergütungen sind 
aufgrund von Arbeitsplatzbeschreibungen und -bewer-
tungen zu gewähren.
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6.2
Mehrerträge

Mehrerträge aus Aufträgen und aus Lizenz- und Know-
how-Verträgen sowie zweckfreie Spenden werden nicht 
zuwendungsmindernd auf die Grundfi nanzierung an-
gerechnet, wenn sie zur Deckung von Ausgaben oder 
Mehrausgaben im Rahmen des Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramms verwendet werden. Soweit ent-
sprechende Mehrerträge eine jährlich mit der Bewilli-
gungsbehörde vereinbarte einrichtungsspezifi sche Ober-
grenze nicht überschreiten, bleiben sie ohne Anrechnung 
auf die Grundfi nanzierung im Folgejahr erhalten.

7
Verfahren

7.1
Antragsstellung

Der Antrag auf Zuwendung zur institutionellen Förde-
rung ist formlos zu stellen. Er ist der zuständigen Be-
willigungsbehörde oder einer von ihr benannten Stelle 
vor Ablauf des ersten Quartals des Haushaltsjahrs der 
beantragten Förderung zuzuleiten.

7.2
Antragsunterlagen

Zusammen mit dem Antrag sind ein Wirtschaftsplan ein-
schließlich Arbeitsplan nach Nummer  4.1 sowie eine 
Stellenübersicht nach Nummer 6.1 vorzulegen.

8
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und am 
31.  Dezember 2023 außer Kraft. Gleichzeitig tritt die 
„Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur ins-
titutionellen Förderung an die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen der Johannes-Rau-Forschungs-
gemeinschaft“ vom 14. November 2017 (MBI. NRW. 
S. 1038) außer Kraft.
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– MBl. NRW. 2023 S. 5
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Einzel-, Gemeinschafts- 

und Verbundvorhaben im Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsbereich

(FEI-Richtlinie – FEI RL)
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie, 

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, 
der Staatskanzlei, 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
des Ministeriums für Landwirtschaft und 

 Verbraucherschutz, 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Verkehr sowie 
des Ministeriums für Bundes- und 

 Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien

Vom 23. Dezember 2022

Vorbemerkung

Die Förderungen nach dieser Richtlinie sollen bewirken, 
dass Forschungs- und Innovationstätigkeiten in den För-
derbereichen dieser Richtlinie intensiviert werden. Sie 
sollen nachhaltig sein und Anreizeffekte für die Durch-
führung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
bieten, die anderenfalls nicht durchgeführt würden. 
Der Schlüssel zur angestrebten Klimaneutralität liegt in 
der Transformation der Wirtschaft insbesondere des in-
dustriellen Mittelstandes. Zwingend erforderlich ist ein 
Transfer zwischen Forschung und Wirtschaft. Wesentli-
che Grundlage zur Umsetzung dieses ambitionierten 
Zieles ist die Regionale Innovationsstrategie des Landes 
Nordrhein-Westfalen (2021-2027). 

Gegenstand dieser Richtlinie sind Zuwendungen in der 
Laufzeit des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027. 
Diese Richtlinie gilt auch für Zuwendungen für Vorha-
ben aus Landesmitteln.

Die Förderungen im Forschungs-, Entwicklungs- und In-
novationsbereich sollen schwerpunktmäßig dazu dienen, 
die Forschungs- und Innovationspolitik des Landes um-
zusetzen. Sie leitet sich aus den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen und den hieraus resultierenden Bedarfen 
ab, bietet große Wachstums- und Beschäftigungschancen 
und zielt zudem auf die Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen ab. 

Die Grundsätze der Auswahl von Vorhaben sind in der 
Regionalen Innovationsstrategie und im Fall der Förde-
rung aus Mitteln der Europäischen Union in dem EFRE/
JTF-Programm NRW 2021-2027 festgelegt. Die Regio-
nale Innovationsstrategie folgt dem Prinzip der intelli-
genten Spezialisierung. Intelligente Spezialisierung be-
deutet, Stärken und Potentiale der Region zu identifi -
zieren, um die Förderung auf entwicklungsfähige 
Forschungs- und Innovationsprioritäten zu konzentrie-
ren.

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Zuwendungszweck

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbereich.

Diese Richtlinie regelt ausschließlich die nach den bei-
hilferechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union 
zulässige staatliche Finanzierung von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in Vorhaben und ist gestützt auf die Rege-
lungen der Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel  107 und 108 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S.  1, ber. ABl. L 283 vom 
27.9.2014, S.  65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2021/1237 (ABl. L 270 vom 29.7.2021, S.  39) geändert 
worden ist, im Folgenden AGVO, und auf die Regelungen 

der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 
vom 24.12.2013, S.  1), die durch die Verordnung (EU) 
2020/972 (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) geändert worden 
ist, im Folgenden De-minimis-Verordnung.

1.2
Kein Anspruch auf Förderung

Ein Anspruch auf die Gewährung einer Förderung be-
steht nicht. Vielmehr entscheidet die bewilligende Stelle 
auf Grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

1.3
Rechtsgrundlagen 

Zuwendungen werden auf Grundlage dieser Richtlinie 
und nach Maßgabe insbesondere folgender Regelungen 
in der jeweils geltenden Fassung gewährt:

a)  §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV.  NRW S.  158) sowie der dazugehörigen Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 
6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445), im Folgenden VV zur 
LHO, 

b)  De-minimis-Verordnung und

c)  AGVO.

1.4
Inanspruchnahme von Mitteln der Europäischen Union

Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 sind die EU-
spezifi schen Fördervorschriften sowie die Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen aus dem EFRE/JTF-
Programm NRW vom 7. Oktober 2022 (MBl. NRW S. 871), 
im Folgenden EFRE/JTF RRL NRW, vorrangig gegen-
über dieser Richtlinie anzuwenden. Es werden aus-
schließlich Vorhaben unterstützt, die gemäß den vom 
EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW aufgestellten Aus-
wahlkriterien plausibel und angemessen sind und einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und zu einem oder mehreren 
Innovationsfeldern der Regionalen Innovationsstrategie 
des Landes Nordrhein-Westfalen leisten sowie ein inno-
vatives und wirtschaftliches Potenzial haben. Dieses ist 
im Antragsverfahren darzustellen.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Fördervorhaben

Gefördert werden Einzelvorhaben und Gemeinschafts-
vorhaben bzw. Verbundvorhaben nach Artikel 2 Ziffer 90 
der AGVO von Unternehmen sowie von Forschungsein-
richtungen und Hochschulen im Bereich einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit sowie Kooperationen von Unter-
nehmen mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen.

Als Unternehmen gilt dabei jede Einheit, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt.

Gefördert werden im Rahmen von vorhabenbezogenen 
Zuwendungen Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in den unter Nummer  2.2 benannten Bereichen, die 
 innovativen technologischen Inhalt aufweisen, die der 
Entwicklung von neuen oder neuartigen Produkten und 
Verfahren sowie Dienstleistungen dienen und umset-
zungsorientierte Strategien sowie Lösungen für gesell-
schaftliche Herausforderungen anbieten.

2.2
Förderbereiche

Förderbar sind Vorhaben im Bereich der

a)  Forschung und Entwicklung in der Grundlagenfor-
schung, der industriellen Forschung und der ex-
perimentellen Entwicklung sowie Durchführbarkeits-
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studien von Vorhaben im Sinne des Artikels 25 der 
AGVO,

b)  Unternehmensgründungen von kleinen, nicht börsen-
notierten Unternehmen im Sinne des Artikels 22 der 
AGVO,

c)  Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen 
im Sinne des Artikel 26 der AGVO,

d)  Innovationscluster für die juristische Person, die den 
Innovationscluster betreibt (Clusterorganisation) im 
Sinne des Artikel 27 der AGVO,

e)  Innovationsbeihilfen für kleine und mittlere Unter-
nehmen, im Folgenden KMU, im Sinne des Artikels 28 
der AGVO,

f)  Prozess- und Organisationsinnovationen im Sinne des 
Artikels 29 der AGVO und

g)  De-minimis-Vorhaben zur Stärkung von Forschung, 
Innovation und Technologie.

Die Vorhaben sollen dabei von hoher strategischer Re-
levanz für die jeweilige Problemstellung und möglichst 
inter- und transdisziplinär ausgerichtet sein.

3
Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerinnen

Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerinnen 
können Unternehmen, Vereine, Stiftungen, Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Ein-
richtungen für Forschung und für Wissensverbreitung 
sein. Unter letztere fallen Einrichtungen wie Hochschu-
len oder Forschungsinstitute, Technologietransfer-Ein-
richtungen, Innovationsmittler, forschungsorientierte 
physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen, un-
abhängig von ihrer öffentlich- oder privatrechtlichen 
Rechtsform oder ihrer Finanzierungsweise, deren 
Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagen-
forschung, industrielle Forschung oder experimentelle 
Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher 
Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissens-
transfer zu verbreiten.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Förderkulisse

Gefördert werden Vorhaben im Bereich von Forschung, 
Entwicklung und Innovation, die in Nordrhein-Westfa-
len durchgeführt werden. Bei Verbundvorhaben, die über 
Wettbewerbsverfahren im Rahmen des EFRE/JTF-Pro-
gramms NRW 2021-2027 gefördert werden, ist eine inter-
nationale Zusammenarbeit, insbesondere mit den Nie-
derlanden und der belgischen Region Flandern, aus-
drücklich erwünscht. Teilprojekte können dann auch 
außerhalb von NRW durchgeführt werden, solange sie zu 
den Zielen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 
in NRW beitragen.

Eine wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse in ande-
ren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird nicht 
ausgeschlossen.

4.2
Laufzeit des Vorhabens

Die Laufzeit des Vorhabens beträgt regelmäßig bis zu 
drei Jahren, sofern die Regelungen dieser Richtlinie in 
Nummer 8ff. keine längeren Laufzeiten zulassen.

4.3
Projektförderung

Die Zuwendung erfolgt zur Deckung von Ausgaben für 
einzelne abgegrenzte Vorhaben als Projektförderung ge-
mäß Nummer 2.1 VV zu § 23 LHO.

Besteht ein Projekt aus mehreren Phasen, Teilzielen, 
Meilensteinen oder Arbeitspaketen ist ein Projektplan zu 
erstellen.

4.4
Verbundvorhaben

Bei einem Verbundvorhaben nach Artikel 2 Ziffer 90 der 
AGVO müssen die Partner die Bedingungen des Verbund-
vorhabens, insbesondere hinsichtlich der Beiträge zu den 
Aufwendungen des Verbundvorhabens, der Teilung der 
Risiken und Ergebnisse, der Verbreitung der Ergebnisse, 
des Zugangs zu Rechten des geistigen Eigentums und der 
Regeln für deren Zuweisung in einem Kooperationsver-
trag festgelegt haben.

In diesem ist insbesondere zu vereinbaren, dass im Falle 
des Ausscheidens eines Verbundpartners die bis dahin 
gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Vor-
haben den übrigen Verbundpartnern unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Der Kooperationsvertrag ist vor einer Bewilligung des 
Förderantrages der Bewilligungsbehörde im Entwurf 
und spätestens sechs Wochen nach Zugang des Zuwen-
dungsbescheides von allen Verbundpartnern unterschrie-
ben vorzulegen. Die Verpfl ichtung zur Vorlage des unter-
schriebenen Kooperationsvertrags ist im Zuwendungsbe-
scheid zu regeln.

Sofern ein Kooperationsvertrag nicht oder nicht inner-
halb der oben genannten Frist vorgelegt wird, ist eine 
Förderung auszuschließen.

4.5
Beihilferechtliche Abgrenzung der wirtschaftlichen 
 Tätigkeit

Sofern Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfänge-
rinnen sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaft-
liche Tätigkeiten ausüben, sind für die Abrechnung und 
den Nachweis Aufwendungen und Erträge zwischen 
wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit 
buchhalterisch eindeutig voneinander zu trennen.

Im Zuwendungsbescheid ist diese Verpfl ichtung für den 
jeweiligen Adressaten der Zuwendung zu konkretisieren 
und zu beaufl agen.

4.6
Förderausschluss bei Rückforderungsanordnung

Zuwendungen dürfen nicht an Unternehmen vergeben 
werden, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund 
eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitglied-
staat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind.

Hat das Unternehmen bereits früher öffentliche Zuwen-
dungen erhalten, ist die bestimmungsgemäße Verwen-
dung dieser Fördermittel durch eine Selbsterklärung zu 
belegen. Die bewilligenden Stellen überprüfen die Vor-
lage dieser Selbsterklärung.

4.7
Förderausschluss für Unternehmen in Schwierigkeiten 
und bestimmte Bereiche

Zuwendungen dürfen nicht an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten im Sinne von Artikel 2 Ziffer 18 der AGVO ver-
geben werden. Die in Artikel 1 Absatz 2 bis 5 der AGVO 
genannten Bereiche beziehungsweise Beihilfen sind von 
der Förderung ausgeschlossen.

4.8 
Eigenanteile von Forschungseinrichtungen und 
 Hochschulen

Die Eigenanteile von Forschungseinrichtungen oder 
Hochschulen in Vorhaben richten sich nach den Regelun-
gen in Nummer  6.5. Im Bereich der Förderhöchstsätze 
von bis zu 100 Prozent fi nden die VV zu § 44 LHO An-
wendung.

4.9
Wirtschaftliche Tätigkeiten

Wenn nicht gewinnorientierte Zuwendungsempfänger/
Zuwendungsempfängerinnen wie Forschungseinrichtun-
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gen und Hochschulen wirtschaftliche Tätigkeiten im 
Wege der Auftragsforschung (Fremdleistung) nach der 
AGVO erbringen, muss dies unter marktüblichen Bedin-
gungen geschehen.

Wenn es keinen Marktpreis gibt, sind diese Leistungen 
zu einem Preis zu erbringen, der

a)  den Gesamtkosten der Dienstleistung entspricht und 
im Allgemeinen eine Gewinnspanne umfasst, die sich 
an den Gewinnspannen orientiert, die von den im Be-
reich der jeweiligen Dienstleistung tätigen Unterneh-
men im Allgemeinen angewandt werden, oder

b)  das Ergebnis von nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
geführten Verhandlungen ist, bei denen die For-
schungseinrichtung oder die Forschungsinfrastruktur 
in ihrer Eigenschaft als Dienstleister verhandelt, um 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den maximalen 
wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, wobei sie zumin-
dest ihre Grenzkosten deckt.

Verbleibt das Eigentum an beziehungsweise der Zugang 
zu den Rechten des geistigen Eigentums bei der For-
schungseinrichtung oder der Hochschule, kann der 
Marktwert dieser Rechte von dem zu entrichtenden Preis 
abgezogen werden.

In den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 
ist dies einzelfallbezogen festzulegen.

5

Antragstellung

Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerinnen 
haben vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben oder die 
Tätigkeit einen schriftlichen Antrag gemäß Artikel 6 der 
AGVO zu stellen. Dieser muss mindestens die folgenden 
Angaben enthalten:

a)  Name und Größe des Unternehmens,

b)  Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns 
und des Abschlusses,

c)  Standort des Vorhabens,

d)  Kosten des Vorhabens,

e)  Art der Beihilfe, zum Beispiel Zuschuss oder Kredit, 
und

f)  Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Fi-
nanzierung.

Es gelten ebenfalls die in Artikel  6 AGVO genannten 
Ausnahmen.

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nur unter den Vor-
aussetzungen gemäß Nummer 1.3.1 der VV zu § 44 LHO 
möglich. Hierüber entscheiden die bewilligenden Stellen 
nach pfl ichtgemäßem Ermessen.

Bei der Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmen-
beginn werden den Zuwendungsempfänger/Zuwen-
dungsempfängerinnen bei Projekten, die anteilig mit eu-
ropäischen Mitteln gefördert werden, die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung unter Einsatz von Mitteln aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung sowie dem 
Fonds für einen gerechten Übergang vom 7. Oktober 2022 
(MBl.  NRW. S.  877), im Folgenden ANBest-EU, und bei 
Projekten, die ausschließlich aus nationalen Mitteln ge-
fördert werden, die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung, Anlage 2 zu 
Nr. 5.1 der VV zu § 44 LHO, im Folgenden ANBest-P, be-
aufl agt. Vorhaben, bei denen im Rahmen des vorzeitigen 
Maßnahmenbeginns die ANBest-EU beziehungsweise die 
ANBest-P nicht eingehalten wurden, können nicht be-
willigt werden.

6

Art und Umfang, Bemessung der Zuwendung

6.1

Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

6.2
Finanzierungsart

Die Finanzierung erfolgt im Wege der Anteilfi nanzierung. 

6.3
Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten kann auf Antrag als fi k-
tive Ausgabe in Höhe von 15 Euro je geleisteter Stunde 
in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Nicht 
als bürgerschaftliches Engagement gelten insbesondere 
Leistungen in Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem 
Beschäftigungsverhältnis oder einer organschaftlichen 
Stellung bei den Zuwendungsempfängern/ Zuwendungs-
empfängerinnen. Die Arbeitsstunden müssen belegt 
 werden.

Die Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements ist 
dadurch begrenzt, dass die Zuwendung die Summe der 
tatsächlich verausgabten zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben nicht übersteigt.

6.4
Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer vorhaben-
bezogener Zuschuss bereitgestellt. 

Eine Unternehmensneugründung gemäß Artikel  22 der 
AGVO kann zusätzlich auch in Form von Krediten geför-
dert werden.

Der Zuschuss als Kredit ist eine transparente Beihilfe im 
Sinne von Artikel 5 der AGVO, wenn das Bruttosubven-
tionsäquivalent auf der Grundlage des zum Gewäh-
rungszeitpunkt geltenden Referenzzinssatzes berechnet 
wurde.

6.5
Bemessung der Zuwendung

Zuwendungen nach dieser Richtlinie können nur bis zur 
Höhe der Schwellenwerte des Artikels 4 der AGVO ge-
währt werden. Die Kumulierungsregeln in Nummer  6.7 
und in Artikel 8 der AGVO sind zu beachten. 

6.5.1
Berechnungsgrundlage

Für die Berechnung der Fördersätze werden die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben herangezogen. Die Umsatz-
steuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl.  I 
S. 386) in der jeweils geltenden Fassung als Vorsteuer ab-
ziehbar ist, ist nicht förderfähig.

Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind durch nachprüf-
bare Unterlagen zu belegen, die klar, spezifi sch und ak-
tuell sein müssen. Werden Zuwendungen nicht in Form 
von Zuschüssen gewährt, so entspricht der Zuwendungs-
betrag ihrem Bruttosubventionsäquivalent (vergleiche 
Nummer 6.4).
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6.6
Förderhöchstsätze

Für nicht rückzahlbare Zuschüsse gelten die folgenden 
Förderhöchstsätze:

Förderkategorie Kleine *
Unternehmen

bis zu

Mittlere *
Unternehmen 

bis zu

Große *
Unternehmen 

bis zu

6.6.1 Grundlagenforschung (Artikel 25 AGVO) 100% 100% 100%

6.6.2
Industrielle Forschung
(Artikel 25 AGVO)

70% 60% 50%

6.6.3
Industrielle Forschung im 
Falle der Zusammenarbeit:

(bei Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 25 Absatz 6 AGVO)

–  zwischen Unternehmen;

bei Großunternehmen: grenzübergreifend oder mit wenigstens einem KMU

oder

–  von Unternehmen und Forschungseinrichtungen oder

–  die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung 
(Artikel 25 Absatz 6 Buchstabe b) ii) AGVO)

80% 75% 65%

6.6.4
Experimentelle Entwicklung (Artikel 25 AGVO) 45% 35% 25%

6.6.5
Experimentelle Entwicklung im Falle der Zusammenarbeit 
(bei Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 25 Absatz 6 AGVO)

–  zwischen Unternehmen;
bei Großunternehmen: grenzübergreifend oder mit mindestens einem 
KMU

oder

–  Zusammenarbeit von Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen oder

–  die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung 
(Artikel 25 Absatz 6 Buchstabe b) ii) AGVO)

60% 50% 40%

6.6.6
Beihilfen für Durchführbarkeitsstudien (Artikel 25 AGVO) 70% 60% 50%

6.6.7
Beihilfen für Innovations-cluster (Artikel 27 AGVO) 50% 50% 50%

6.6.8 
Investitionsbeihilfen für Innovationscluster in „c-Fördergebieten“ 
(Artikel 27 Absatz 6 AGVO)

55% 55% 55%

6.6.9
Innovationsbeihilfen für KMU (Artikel 28 AGVO) 50% 50% Keine Förderung

6.6.10
Innovationsberatungsdienste und 
innovationsunterstützende Dienstleistungen 
(max. 200.000 EUR innerhalb von drei Jahren)
(Artikel 28 Absatz 3 AGVO)

100 % 100 % Keine Förderung

6.6.11
Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen (Artikel 29 AGVO) 50% 50% 15% (nur bei Zu-

sammenarbeit mit 
KMU und wenn 
KMU 30 % der 
 gesamten beihilfe-
fähigen Ausgaben 
tragen)

6.6.12
Forschungsinfrastrukturen (Artikel 26 AGVO) 50 % 50 % 50 %

*  Für die Bestimmung der Größe der Unternehmen gilt in allen Fällen die Defi nition des Anhang I der AGVO. 

  Die Einordnung erfolgt unabhängig von der Rechtsform der Antragsstellenden. Für Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die im 
 Rahmen eines geförderten Vorhabens wirtschaftlich tätig sind, gelten insoweit die gleichen Regelungen wie für Unternehmen.

  Im Hinblick auf die Einordnung von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen wird auf Artikel 3 Nummer 4 des Anhangs I 
„KMU-Defi nition“ der AGVO) hingewiesen.
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6.7
Kumulierung

Die Förderung darf mit anderen staatlichen Förderungen 
(Beihilfen), einschließlich Beihilfen nach der De-mini-
mis-Verordnung, nicht kumuliert werden, es sei denn,

a)  die andere Beihilfe bezieht sich auf unterschiedliche 
bestimmbare, beihilfefähige Ausgaben oder

b)  es wird die höchste nach der AGVO für diese Beihil-
fen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der 
höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende 
Beihilfebetrag nicht überschritten.

Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Förderinten-
sität sind insbesondere die Kumulierungsregeln in Arti-
kel 8 der AGVO zu beachten.

6.8
Mindestbetrag, Höchstbetrag

Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die Zuwen-
dung im Einzelfall mehr als 25 000 Euro beträgt. Im Fall 
der Gewährung einer De-minimis Förderung wird diese 
Grenze auf 10 000 Euro festgelegt. 

Eine Einzelförderung auf Grundlage dieser Förderricht-
linie ist begrenzt bei

a)  Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung 
betreffen, auf 40 Millionen Euro pro Unternehmen 
und Vorhaben;

b)  Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung 
betreffen, auf 20 Millionen Euro pro Unternehmen 
und Vorhaben;

c)  Vorhaben, die überwiegend die experimentelle Ent-
wicklung betreffen, auf 15 Millionen Euro pro Unter-
nehmen und Vorhaben;

d)  Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von For-
schungstätigkeiten auf 7,5 Millionen Euro pro Studie,

e)  Forschungsinfrastrukturen auf 20 Millionen Euro pro 
Infrastruktur,

f)  Innovationsclustern auf 7,5 Millionen Euro pro Inno-
vationscluster,

g)  Innovationsbeihilfen für KMU auf 5 Millionen Euro 
pro Unternehmen und Vorhaben sowie

h)  Prozess- und Organisationsinnovationen auf 7,5 Milli-
onen Euro pro Unternehmen und Vorhaben.

Die Kumulierungsregeln in Artikel 8 der AGVO sind zu 
beachten.

6.9
Allgemeines

6.9.1
Förderfähige Ausgaben

Die Gewährung der Zuwendung nach dieser Richtlinie 
erfolgt nur auf Ausgabenbasis. Die sich aus der jeweili-
gen Zuwendung ergebenden Rechte und Verpfl ichtungen 
der Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerin-
nen sind von den bewilligenden Stellen im jeweiligen 
Zuwendungsbescheid verbindlich festzulegen und gege-
benenfalls zu beaufl agen.

Grundlage für die Ermittlung des Zuwendungsbetrages 
sind die in den jeweiligen Artikeln der AGVO benannten 
beihilfefähigen Kosten, die unter dem Begriff der Ausga-
ben im Sinne der VV zu §  44 LHO subsumiert werden 
können. Für die Berechnung der Beihilfeintensität und 
der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Ab-
zug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. 
Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche Un-
terlagen zu belegen, die klar, spezifi sch und aktuell sein 
müssen.

Weitere Angaben zu den in der jeweiligen Förderkatego-
rie beihilfefähige Ausgaben enthält Abschnitt 8.

Ausgaben können nur berücksichtigt werden, soweit sie 
vorhabenbezogen sind und unmittelbar durch das Vorha-
ben entstanden sind. 

6.9.2
Personalausgaben

Die Förderung von Personalausgaben erfolgt nach der 
EFRE/JTF RRL NRW in der jeweils geltenden Fassung. 
Dies gilt nicht für Projekte, die ausschließlich aus natio-
nalen Mitteln gefördert werden. 

Die Arbeitsleistung einer selbstständigen Unternehme-
rin oder eines selbständigen Unternehmers ist nicht zu-
wendungsfähig.

Für das Personal werden der Bemessung des Monats- 
oder Stundensatzes pauschalierte Stundensätze bezie-
hungsweise Monatssätze entsprechend der Regelungen 
der EFRE/JTF RRL NRW für die Zuordnung zu Leis-
tungsgruppen zu Grunde gelegt. Dies gilt gemäß Arti-
kel 7 Absatz 1 Satz 3 der AGVO nicht für ausschließlich 
aus nationalen Mitteln geförderte Projekte.

6.10
Pauschalierte Gemeinausgaben

Die Förderung von Gemeinausgaben erfolgt nach der 
EFRE/JTF RRL NRW in der jeweils geltenden Fassung. 
Dies gilt gemäß Artikel  7 Absatz  1 Satz  3 AGVO nicht 
für ausschließlich aus nationalen Mitteln geförderte Pro-
jekte.

6.11
Sachausgaben, Investitionen

Bei Förderungen, die anteilig aus Mitteln des EFRE/JTF 
NRW gefördert werden, umfassen die Sachausgaben alle 
zuwendungsfähigen Ausgaben, die nicht Personalausga-
ben sind. Dazu gehören Grunderwerb, Bauleistungen, 
Lieferungen, Leistungen und Ausgaben für Reisen. Die 
Förderung von Sachausgaben erfolgt nach der EFRE/JTF 
RRL NRW in der jeweils geltenden Fassung, sofern sie 
nicht ausschließlich aus nationalen Mitteln erfolgt. Zu-
wendungsempfänger/Zuwendungsempfängerinnen haben 
unabhängig von der Höhe der förderfähigen Gesamtaus-
gaben (Ausnahme gemäß Nummer  5.1 EFRE/JTF-RRL 
NRW) im Rahmen der Antragstellung ein Wahlrecht, ob 
sich die Höhe der förderfähigen Sachausgaben in Form 
einer Pauschale nach Nummer 5.6 EFRE/JTF-RRL NRW 
bemessen soll.

Bei einer Förderung aus ausschließlich nationalen Mit-
teln wird zwischen Sachausgaben und Investitionen un-
terschieden.

6.11.1
Sachausgaben

Unter Sachausgaben fallen auch Ausgaben für Fremd-
leistungen sowie Reisekosten, sofern sie durch eine ge-
sonderte Abrechnung nachgewiesen werden und nicht 
schon durch die pauschalierten Gemeinausgaben ab-
gedeckt sind. Ausgaben für Reisen bemessen sich nach 
dem Landesreisekostengesetz vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1367) in seiner jeweils geltenden Fassung.

Nicht zuwendungsfähig sind

a)  Ausgaben für Repräsentationszwecke und Fremdzin-
sen sowie die kalkulatorischen Kosten für Gewinn, 
Abschreibungen, Zinsen und Einzelwagnisse,

b)  Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regelmäßi-
gen Abständen in Anspruch genommen werden oder 
die zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben des ge-
werblichen Unternehmens beziehungsweise der freien 
Berufe gehören, wie zum Beispiel routinemäßige 
Steuer- und Rechtsberatung oder Werbung sowie

c)  Skonti und Preisnachlässe, auch wenn sie nicht gezo-
gen werden.

6.11.2
Investitionen

Hierunter fallen alle Ausgaben für langfristig nutzbare 
Produktionsmittel, jedoch nur, soweit und solange diese 
für das Vorhaben genutzt werden, zum Beispiel techni-
sche Anlagen, Maschinen, Geräte und Werkzeuge.
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Wenn die Investitionen nicht während ihrer gesamten 
wirtschaftlichen Lebensdauer für das Vorhaben verwen-
det werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung 
während der Dauer des Vorhabens als zuwendungsfähig. 
Die Dauer des Vorhabens ist der Durchführungszeitraum 
des Vorhabens.

Abweichend von Satz  1 bis 3 fallen unter Investitionen 
bei der Förderung von Forschungsinfrastrukturen gemäß 
Artikel 26 der AGVO und von Innovationsclustern gemäß 
Artikel  27 der AGVO die Ausgaben für materielle und 
immaterielle Vermögenswerte.

Die Zweckbindungsfrist der geförderten Investitionen 
wird im Zuwendungsbescheid festgelegt, danach ist das 
Gerät grundsätzlich in der Verwendung frei.

7
Auswahlverfahren

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von Wettbewer-
ben oder themenorientierten Aufrufen sowie Förderbe-
kanntmachungen. Darüber hinaus können im Einzelfall 
und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Vorhaben 
unabhängig von Wettbewerben, Aufrufen oder Förderbe-
kanntmachungen gefördert werden.

8
Bestimmungen für einzelne Fördertatbestände nach dem 
Kapitel 3 der AGVO

Die Förderung der jeweiligen Fördertatbestände im Rah-
men der Zuwendung, die auf Ausgabenbasis erfolgt, 
muss den besonderen Bestimmungen nach Kapitel 3 der 
AGVO genügen. Zur Konkretisierung der Fördertatbe-
stände im jeweiligen Zuwendungsbescheid vergleiche 
auch Nummer 6.9.1.

8.1
Förderfähige Ausgaben

Ausgaben für Vorhaben im Bereich der Grundlagenfor-
schung, der industriellen Forschung und der experimen-
tellen Entwicklung können nur gefördert werden, wenn 
die Vorhaben

a)  Neuheitscharakter besitzen,

b)  einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen,

c)  von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet 
sind oder

d)  das für ein Unternehmen, eine Hochschule oder eine 
Forschungseinrichtung tragbare technische und wirt-
schaftliche Risiko überschreiten und begründete Aus-
sichten auf Verwertung und wirtschaftlichen Erfolg in 
Nordrhein-Westfalen bestehen.

Der geförderte Teil eines Forschungs- und Entwicklungs-
vorhabens muss vollständig einer der folgenden Katego-
rien entsprechen 

a)  Grundlagenforschung, 

b)  industrielle Forschung, 

c)  experimentelle Entwicklung oder

d)  Durchführbarkeitsstudien im Sinne von Artikel  25 
der AGVO.

Ist ein Vorhaben in unterschiedliche Teile untergliedert, 
müssen diese einzeln den oben genannten Kategorien zu-
geordnet oder als nicht unter eine dieser Kategorien fal-
lend eingestuft werden.

Zuwendungsfähig sind gemäß Artikel  25 Absatz  3 der 
AGVO die vorhabenbezogenen Aufwendungen für 

a)  Personal, 

b)  Instrumente, Ausrüstung, Forschungsinfrastruktur,

c)  Fremdleistungen, Wissen und für unter Einhaltung 
des „Fremdvergleichsgrundsatz“ im Sinne des Arti-
kels 2 Ziffer 89 der AGVO von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente sowie Ausgaben für Bera-
tung und gleichwertige Dienstleistungen, die aus-
schließlich für das Vorhaben genutzt werden,

d)  Material und Bedarfsartikel,

e)  Dienstreisen und

f)  zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige Betriebs-
ausgaben, die unmittelbar durch das Vorhaben ent-
stehen.

Im Falle der Förderung aus dem EFRE/JTF-Programm 
NRW 2021-2027 sind vorhabenbezogene Ausgaben für 
Personal nach Artikel  25 Absatz  3 Satz  2 Buchstabe  a 
der AGVO sowie zusätzliche Gemeinausgaben nach 
Maßgabe der Nummern 6.9.2 und 6.10 zuwendungsfähig.

8.2
Kredite für Unternehmensneugründungen

Für Unternehmensneugründungen im Sinne des Arti-
kels 22 der AGVO können bei nicht börsennotierten klei-
nen Unternehmen, deren Eintragung ins Handelsregister 
höchstens fünf Jahre zurückliegt, die nicht die Tätigkeit 
eines anderen Unternehmens übernommen haben, die 
noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und nicht 
durch Zusammenschluss gegründet wurden, gewährt 
werden

a)  Kredite mit nicht marktüblichen Zinssätzen, Laufzeit 
von zehn Jahren und einem Nennbetrag von höchs-
tens 1 Millionen Euro beziehungsweise 1,5 Millionen 
Euro bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet 
nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c der AEUV. 

  Bei Krediten mit einer Laufzeit zwischen fünf und 
zehn Jahren können die Höchstbeträge nach Arti-
kel 22 Absatz 3 Buchstabe a Satz 2 der AGVO ange-
passt werden; bei Krediten mit einer Laufzeit unter 
fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Kredi-
ten mit einer Laufzeit von fünf Jahren,

b)  als Zuschüsse, einschließlich Beteiligungen oder be-
teiligungsähnlicher Investitionen, Zinssenkungen oder 
Verringerung des Garantieentgelts von bis zu 0,4 Mil-
lionen Euro beziehungsweise 0,6 Millionen Euro Brut-
tosubventionsäquivalent für Unternehmen mit Sitz in 
einem Fördergebiet nach Artikel  107 Absatz 3 Buch-
stabe c der AEUV. Die Kombination dieser Instru-
mente ist unter Einhaltung der Förderhöchstsätze und 
der Schwellenwerte möglich.

8.3
Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen

Zuwendungen in materielle und immaterielle Vermö-
genswerte für Forschungsinfrastrukturen, die wirtschaft-
liche Tätigkeiten ausüben, können gemäß Artikel 26 der 
AGVO für den Bau oder Ausbau unter folgenden Voraus-
setzungen gefördert werden:

a)  bei Ausübung von sowohl wirtschaftlichen als auch 
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten muss eine getrennte 
Buchführung nach einheitlich angewandten und sach-
lich zu rechtfertigenden Kostenrechnungsgrundsätzen 
geführt werden,

b)  der Preis für den Betrieb oder die Nutzung der For-
schungsinfrastruktur muss dem Marktpreis entspre-
chen, vergleiche Nummer 4.8, sowie

c)  die Forschungsinfrastruktur muss mehreren Nutzern 
offenstehen und der Zugang muss zu transparenten 
und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt 
werden. Hierbei ist ein bevorzugter Zugang zu günsti-
geren Bedingungen für Unternehmen, die mindestens 
10  Prozent der Investitionskosten fi nanziert haben, 
möglich, sofern der Zugang in einem angemessenen 
Verhältnis zum Investitionsbeitrag steht und die 
 Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht 
werden.

Nach Artikel  26 der AGVO ist ein Monitoring- und 
Rückforderungsmechanismus einzurichten, der sicher-
stellt, dass die zulässige Beihilfeintensität nicht über-
schritten wird. Ein Monitoring- und Rückforderungs-
mechanismus wird für die Vorhaben, die mittels EFRE/
JTF-Mittel gefördert werden, zentral von der Verwal-
tungsbehörde für den EFRE/JTF NRW in dem für Wirt-
schaft zuständigen Ministerium Nordrhein-Westfalens 
für alle Vorhaben eingerichtet.
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8.4
Innovationscluster

Investitionen in materielle und immaterielle Vermögens-
werte für den Auf- und Ausbau von Innovationsclustern 
können gemäß Artikel 27 der AGVO unter folgenden Vor-
aussetzungen gefördert werden

a)  die Förderung erhält ausschließlich die juristische 
Einheit, die diese Innovationscluster betreibt,

b)  die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des 
Clusters müssen mehreren Nutzern offenstehen und 
der Zugang muss zu transparenten sowie diskriminie-
rungsfreien Bedingungen gewährt werden; hierbei ist 
ein bevorzugter Zugang zu günstigeren Bedingungen 
für Unternehmen, die mindestens 10 Prozent der In-
vestitionskosten fi nanziert haben, möglich, sofern der 
Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum Inves-
titionsbeitrag steht und die Vorzugsbedingungen öf-
fentlich zugänglich gemacht werden,

c)  die Entgelte für die Nutzung der Anlage und die Be-
teiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters müs-
sen dem Marktpreis entsprechen beziehungsweise die 
Ausgaben widerspiegeln, vergleiche Nummer 4.8, und

d)  der Betrieb von Innovationsclustern kann bis zu 
höchstens zehn Jahren gefördert werden.

Bei Betriebsbeihilfen sind förderfähig die Ausgaben für 
Personal und Verwaltung, einschließlich Gemeinausga-
ben für

a)  die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Er-
leichterung der Zusammenarbeit, Informationsaus-
tausch und Erbringung sowie Weiterleitung von spezi-
alisierten und maßgeschneiderten Unterstützungs-
dienstleistungen für Unternehmen,

b)  Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unter-
nehmen oder Einrichtungen zur Beteiligung am Inno-
vationscluster zu bewegen und die Sichtbarkeit des 
Innovationsclusters zu erhöhen sowie

c)  die Verwaltung der Einrichtungen des Innovations-
clusters, die Organisation von Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, Workshops und Konferenzen zur 
Förderung des Wissensaustauschs, die Vernetzung und 
die transnationale Zusammenarbeit.

8.5
Innovationsbeihilfen für kleine und mittlere Unternehmen

Folgende Ausgaben können gemäß Artikel 28 der AGVO 
für Innovationsbeihilfen für kleine und mittlere Unter-
nehmen anerkannt werden:

a)  Ausgaben für die Erlangung, Validierung und Verteidi-
gung von Patenten und anderen immateriellen Vermö-
genswerten,

b)  Ausgaben für die Abordnung hochqualifi zierten Per-
sonals einer Einrichtung für Forschung und Wissens-
verbreitung oder eines großen Unternehmens für 
 Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung oder 
Innovation in einer neu geschaffenen Funktion inner-
halb des begünstigten KMU, wenn dadurch kein an-
deres Personal ersetzt wird und

c)  Ausgaben für Innovationsberatungsdienste und inno-
vationsunterstützende Dienstleistungen.

8.6
Prozess- und Organisationsinnovationen

Folgende Aufwendungen für Prozess- und Organisati-
onsinnovationen können gemäß Artikel 29 der AGVO an-
erkannt werden:

a)  Personal, 

b)  Instrumente, Ausrüstung, soweit und solange diese für 
das geförderte Vorhaben genutzt werden,

c)  Fremddienstleistungen, Wissen und unter Einhaltung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes im Sinne des Artikels 
2 Ziffer 89 der AGVO von Dritten direkt oder in Li-
zenz erworbene Patente,

d)  Material und Bedarfsartikel,

e)  Dienstreisen sowie

f)  unmittelbar durch das Vorhaben entstandene zusätzli-
che Gemeinausgaben und sonstige Betriebsausgaben.

8.7
De-minimis-Vorhaben

Geringfügige Zuwendungen für Vorhaben, die der Stär-
kung von Forschung, Innovation und Technologie dienen 
und im Rahmen von Wettbewerben oder Schwerpunkt-
setzungen bekanntgegeben werden, können auch nach 
Maßgabe der De-minimis-Verordnung bewilligt werden.

Der Förderhöchstbetrag, den ein einziges Unternehmen 
in einem Zeitraum von drei Steuerjahren von einem Mit-
gliedstaat erhalten haben darf, beträgt 200 000 Euro. Er 
mindert sich um die De-minimis-Beihilfen, die die bezie-
hungsweise der Zuwendungsempfänger/Zuwendungs-
empfängerinnen in den letzten beiden Steuerjahren und 
im laufenden Steuerjahr erhalten hat. Vor Gewährung ei-
ner De-minimis-Beihilfe ist dem Unternehmen schrift-
lich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe zu bescheini-
gen und sie darf erst gewährt werden, nachdem das Un-
ternehmen eine Erklärung über jegliche in den beiden 
vorangegangenen Steuerjahren und im laufenden Steu-
erjahr gewährte De-minimis-Beihilfe mittels des dafür 
vorgesehenen Formulars übermittelt hat.

Andere Fördervorhaben dürfen nicht mit einer De-mini-
mis-Förderung für die gleichen förderbaren Ausgaben ku-
muliert werden, wenn die Kumulierung dazu führen 
würde, dass die festgelegten Förderhöchstsätze überschrit-
ten würden, siehe Artikel 5 der De-minimis-Verordnung.

Bei De-minimis-Vorhaben nicht antragsberechtigt sind 
Unternehmen aus den Bereichen Fischerei und Aquakul-
tur, landwirtschaftliche Primärproduktion, Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie 
des Straßengüterverkehrs.

9
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

9.1 
Umsetzungsvorschriften

Für die Bewilligung und die Abrechnung der Zuwendun-
gen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung der Zuwendungsbescheide sowie die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 
LHO, bei Zuwendungen mit Mitteln der Europäischen 
Union gelten die Regelungen der EFRE/JTF RRL NRW.

Die ANBest-EU sind grundsätzlich Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides. Wenn das Vorhaben ausschließlich 
aus nationalen Mitteln gefördert wird, sind ANBest-P 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides. 

Für die Unwirksamkeit, Rücknahme, den Widerruf des Zu-
wendungsbescheids, die Rückforderung der Zuwendungen 
und Verzinsung gelten die Regelungen der §§  48, 49 und 
49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), im Folgenden 
VwVfG NRW, in der jeweils geltenden  Fassung.

Die Bestimmungen dieser Richtlinie und der ANBest-EU 
sind von den bewilligenden Stellen im Einzelfall im 
 jeweiligen Zuwendungsbescheid zu konkretisieren und 
gegebenenfalls zu beaufl agen.

9.2
Ausgabenerstattungsprinzip

Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher aus-
gezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben 
von den Zuwendungsempfängern/Zuwendungsempfän-
gerinnen getätigt, belegmäßig nachgewiesen und von der 
jeweils bewilligenden Stelle geprüft wurden.

9.3
Berücksichtigung von erwirtschafteten Einnahmen

Nach Bewilligung der Maßnahme sind vorhabenbezogen 
erwirtschaftete Einnahmen unverzüglich anzuzeigen und 
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reduzieren nachträglich in Höhe des Fördersatzes die zu-
wendungsfähigen Ausgaben. Die Frist, innerhalb deren 
eine Anrechnung der vorhabenbezogenen Einnahmen er-
folgt, ist im jeweiligen Zuwendungsbescheid festzulegen.

9.4
Zuständigkeiten

Für die verwaltungsmäßige Abwicklung und die Ent-
scheidungsbefugnis über Unwirksamkeit, Rücknahme, 
Widerruf des Zuwendungsbescheids, Rückforderung der 
Zuwendungen und Verzinsung nach den §§  48, 49, 49a 
VwVfG NRW sind die jeweils bewilligenden Stellen zu-
ständig.

Die jeweiligen Zuständigkeiten, Adressen und die Na-
men der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
werden im jeweiligen Wettbewerbsaufruf, themenorien-
tierten Aufruf oder der Förderbekanntmachung genannt. 

Für die Vergabe von Krediten für Unternehmensneu-
gründungen und die vertragliche Abwicklung des Kre-
ditvertrages ist die NRW.BANK als Förderbank des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zuständig. Die Adressen und 
die Namen der Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner können über das Service Center der NRW.BANK 
unter www.nrwbank.de erfragt werden. 

9.5
Formulare

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
mit Mitteln der Europäischen Union erfolgt über das 
EFRE.NRW.online-Portal oder schriftlich unter Verwen-
dung der Antragsformulare bei der bewilligenden Stelle.

Alle notwendigen Formulare für die Beantragung und 
spätere Abwicklung der Förderungen werden auf der je-
weiligen Homepage der bewilligenden Stellen zentral 
zur Verfügung gestellt und können dort abgerufen wer-
den. 

9.6
Aufbewahrung

Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerinnen 
haben die Einnahme- und Ausgabebelege sowie Zah-
lungsnachweise, zum Beispiel Kontoauszüge, die Ver-
träge und die Dokumentation zur Vergabe von Aufträgen 
sowie alle sonstigen Dokumente zum Nachweis der för-
derfähigen Ausgaben nach Nummer  8.1 für einen Zeit-
raum von zehn Jahren ab dem 31. Dezember des Jahres, 
in dem die letzte Zahlung an die Zuwendungsempfän-
ger/Zuwendungsempfängerinnen entrichtet wurde, auf-
zubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist oder eine darüberhinausgehende Zweck-
bindungsfrist beaufl agt wurde.

Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen, 
wenn ein auf Datenverarbeitung gestütztes Buchfüh-
rungssystem für die elektronische Belegaufbewahrung 
von der bewilligenden Stelle zugelassen wurde.

9.7
Zulassung elektronischer Systeme zur Zeiterfassung

Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum 
Nachweis der Arbeitszeit zugelassen werden, wenn es 
anerkannten Sicherheitsstandards genügt und für Prüf-
zwecke zuverlässig ist. Die eindeutige Zuordnung der er-
fassten Arbeitsstunden zu dem geförderten Vorhaben 
muss möglich sein.

9.8
Veröffentlichung und Prüfrecht 

Erhaltene Zuwendungen werden gemäß Artikel  9 der 
AGVO veröffentlicht. Es wird insbesondere darauf hin-
gewiesen, dass die in Anhang 3 „Bestimmungen für die 
Veröffentlichung der Informationen nach Artikel  9 Ab-
satz  1“ der AGVO genannten Informationen über jede 
Einzelbeihilfe von über 500 000 EUR auf der Beihilfe-
transparenzwebsite der Europäischen Kommission ver-
öffentlicht werden müssen.

Erhaltene Zuwendungen können von der Europäischen 
Kommission gemäß Artikel  12 der AGVO geprüft wer-
den. Das jeweils fachlich zuständige Ministerium, der 
Landesrechnungshof, die jeweils bewilligenden Stellen 
und der Europäische Rechnungshof sind berechtigt, die 
bestimmungsgemäße und fristgerechte Verwendung der 
Zuwendungen jederzeit zu prüfen oder durch Beauf-
tragte prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen. Wei-
tergehende Rechte des Landesrechnungshofs bleiben un-
berührt.

10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 30.Juni 2024 außer Kraft.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses 
tritt die FEI-Richtlinie vom 2. Juli 2021 (MBl. NRW. 
S. 537) außer Kraft. 

Über Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten beantragt und 
begonnen, aber noch nicht abgeschlossen sind, wird auf-
grund der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden 
Richtlinie entschieden.

– MBl. NRW. 2023 S. 10

II.

Ministerium der Finanzen

Sachbezugswerte
nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung

ab dem 1. Januar 2023
Bekanntmachung 

des Ministeriums der Finanzen 
P 1707-4/2022-21958 – IV A 2

Vom 30. Dezember 2022

Die Sachbezugswerte betragen nach Artikel  1 der 13. 
Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsent-
geltverordnung (SvEV) vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I, 
S. 2431) für das Kalenderjahr 2023:

Für das Frühstück  2,00 Euro (für 2022: 1,87 Euro)

Für das Mittag- und 
Abendessen jeweils 3,80 Euro (für 2022: 3,57 Euro).

– MBl. NRW. 2023 S. 17

III.

Ministerium des Innern

Landtagswahl 2022

Feststellung von Nachfolgern aus der Landesliste
Bekanntmachung 

des Ministeriums des Innern
– 11 – 35.09.13 –

Vom 22. Dezember 2022

Der Landtagsabgeordnete Herr Prof. Dr. Andreas Pink-
wart hat sein Mandat mit Ablauf des 31. Dezember 2022 
niedergelegt.

Als Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 1. Januar 2023

Frau Susanne Schneider
aus der Landesliste der Freien Demokratischen Partei 
(FDP) Mitglied des Landtags. 

Bezug: Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 
30. Mai 2022 (MBl. NRW. S. 488) 

– MBl. NRW. 2023 S. 17
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Land Berlin

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des 
Verbots des Vereins „Hells Angels Motorcycle Club 
Berlin Central“ einschließlich der Teilorganisation 

„MP 81 Berlin Central“ und Gläubigeraufruf

Bekanntmachung 
des Landes Berlin

Vom 13. Dezember 2022

Das Verbot der Senatsverwaltung für Inneres, Digitali-
sierung und Sport vom 2. September 2022 gegen den Ver-
ein „Hells Angels Motorcycle Club Berlin Central“ ein-
schließlich seiner Teilorganisation „MP 81 Berlin Cen-
tral“ wurde am 29. September 2022 im Bundesanzeiger 
(BAnz AT 29.09.2022 B1) bekannt gemacht.

Die Verbotsverfügung ist mit Ablauf der Rechtsmittel-
frist am 31.  Oktober 2022 unanfechtbar geworden. Der 
verfügende Teil des Verbots wird gemäß § 7 Absatz 1 des 
Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals bekannt gegeben:

Verfügung

1.  Der Verein „Hells Angels Motorcycle Club Berlin Cen-
tral“ (im Folgenden „HAMC Berlin Central“) ein-
schließlich seiner Teilorganisation „MP 81 Berlin 
Central“ ist Ersatzorganisation des von der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport durch Verfügung 
vom 24. Mai 2012 verbotenen Vereins „Hells Angels 
Motorcycle Club Berlin City“ (im Folgenden „HAMC 
Berlin City“).

2.  Der Verein „HAMC Berlin Central“ einschließlich sei-
ner Teilorganisation „MP 81 Berlin Central“ ist ver-
boten. Er wird aufgelöst.

3.  Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins „HAMC Ber-
lin Central“ und seiner Teilorganisation „MP 81 Ber-
lin Central“ öffentlich, in einer Versammlung oder in 
einem Inhalt (§  11 Absatz  3 des Strafgesetzbuches), 
der verbreitet wird oder zur Verbreitung bestimmt ist, 
zu verwenden. Das Verbot betrifft insbesondere fol-
gende Kennzeichen (siehe Anlage). 

4.  Der Internetauftritt des Vereins „HAMC Berlin Cen-
tral“ und seiner Teilorganisation „MP 81 Berlin Cen-
tral“ https://www.instagram.com/hamc_berlin_cen-
tral/ (Stand: August 2022) ist verboten.

5.  Das Vermögen des Vereins „HAMC Berlin Central“ 
und seiner Teilorganisation „MP 81 Berlin Central“ 
wird beschlagnahmt und eingezogen.

6.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezo-
gen, soweit der Berechtigte durch Überlassung der 
Sachen an den Verein „HAMC Berlin Central“ oder an 
seine Teilorganisation „MP 81 Berlin Central“ dessen 
verfassungswidrige Bestrebungen vorsätzlich geför-
dert hat oder die Sachen zur Förderung dieser Bestre-
bungen bestimmt sind.

7.  Forderungen Dritter gegen den Verein „HAMC Berlin 
Central“ oder gegen seine Teilorganisation „MP 81 
Berlin Central“ werden beschlagnahmt und eingezo-
gen, soweit sie nach Art, Umfang oder Zweck eine 
vorsätzliche Förderung der verfassungswidrigen Be-
strebungen des Vereins darstellen oder soweit sie be-
gründet wurden, um Vermögenswerte des Vereins 
„HAMC Berlin Central“ oder seiner Teilorganisation 
„MP 81 Berlin Central“ dem behördlichen Zugriff zu 
entziehen oder den Wert dieses Vermögens zu mindern. 
Hat der Gläubiger eine solche Forderung durch Ab-
tretung erworben, wird sie eingezogen, soweit der 
Gläubiger die Eigenschaft der Forderung als Kollabo-
rationsforderung oder als Umgehungsforderung im 
Zeitpunkt des Erwerbs kannte.

8.  Diese Verfügung ist gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung 
mit § 8 Absatz 2 Satz 3 des Vereinsgesetzes sofort voll-
ziehbar; dies gilt nicht für die Einziehungsanordnun-
gen.

Gläubigeraufruf

Die Gläubiger des verbotenen Vereins „Hells Angels Mo-
torcycle Club Berlin Central“ einschließlich seiner Teil-
organisation „MP 81 Berlin Central“ werden nach §  15 
Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert, 

–  ihre Forderungen bis zum Ablauf des 15. März 2023 
schriftlich unter Angabe des Betrages und des Grun-
des bei der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisie-
rung und Sport, Klosterstr. 47, 10179 Berlin zum 
 Geschäftszeichen – 0281/29 HAMC Berlin Central – 
anzumelden,

–  ein im Falle des Konkurses beanspruchtes Vorrecht an-
zugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzei-
tige Befriedigung nach §  16 Absatz  1 der Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung des öf-
fentlichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum Ablauf des 15. März 2023 nicht angemeldet werden, 
nach § 13 Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

Berlin, den 13. Dezember 2022

Senatsverwaltung für Inneres, 
Digitalisierung und Sport

Im Auftrag

B r u m b e r g

– MBl. NRW. 2023 S. 18

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Gläubigeraufruf bezüglich des Verbots
des Vereins „Hells Angels MC Concrete City“

Bekanntmachung 
des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen

Vom 13. Dezember 2022

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 
Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert,

–  ihre Forderungen bis zum 1. März 2023 schriftlich un-
ter Angabe des Betrages und des Grundes beim Lan-
deskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Dezernat ZA4, 
Völklinger Str. 49, 40221 Düsseldorf, anzumelden,

–  ein im Fall der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzu-
geben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzeitige 
Befriedigung nach §  16 Absatz  1 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Regelung des öffent-
lichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 1. März 2023 nicht angemeldet werden, nach §  13 
Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2022

Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S t ü r z

– MBl. NRW. 2023 S. 18
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Landschaftsverband Rheinland

Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken
des Landschaftsverbandes Rheinland 

ab 1. Januar 2023
Bekanntmachung 

des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 15. Dezember 2022

Die Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken des 
Landschaftsverbandes Rheinland ab 1. Januar 2023 sind 
im Internet unter www.bekanntmachungen.lvr.de öffent-
lich bekannt gemacht worden.

Köln, den 15. Dezember 2022

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2023 S. 19

Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen

Festlegung der Regulierungskammer 
Nordrhein-Westfalen zur Berücksichtigung 

von Kosten verschiedener Aspekte des 
 Erdgastransportes durch Gasverteilernetzbetreiber 

als volatile Kostenanteile nach 
§ 11 Absatz 5 Satz 2 ARegV

Bekanntmachung
der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen

626 – 83.26.01 (Gas)

Vom 23. Dezember 2022

Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen hat im 
Gleichklang mit der Bundesnetzagentur von Amts 
 wegen ein Festlegungsverfahren zur Berücksichtigung 
von Kosten verschiedener Aspekte des Erdgastranspor-
tes durch Gasverteilernetzbetreiber als volatile Kosten-
anteile nach §  11 Absatz  5 Satz  2 ARegV eingeleitet. 
Die  Festlegung ist an der entsprechenden Festlegung 
der  Bundesnetzagentur vom 08. November 2022 
(BK9-22/606-1) orientiert und geht inhaltlich nicht über 
deren Inhalt hinaus. 

Hintergrund des Verfahrens sind, neben den drohenden 
Versorgungsengpässen, die gegenwärtig hohen Preis-
schwankungen für Strom und Gas. Die Bundesrepublik 
Deutschland bemüht sich seit Beginn des russischen An-
griffskrieges gegen die Ukraine um eine stärkere Diver-
sifi zierung der Gasquellen, namentlich aus dem westeu-
ropäischen Ausland. Dies führt vor allem in den Fernlei-
tungsnetzen zum Anstieg bestimmter Betriebskosten. 
Insbesondere das aus Frankreich importierte Gas kann 
u.U. nicht den Bestimmungen des Arbeitsblatts G  260 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(Stand 2021) entsprechen, weshalb es vor der Einspei-
sung behandelt (deodoriert) werden muss. Unabhängig 
davon können aus der Verwendung nicht regelkonformen 
Gases Schadensersatzansprüche gegen Netzbetreiber re-
sultieren, die regulatorisch zu berücksichtigen sind. 
Gleiches gilt für Schadensersatzansprüche gegen Netz-
betreiber aus Maßnahmen im Rahmen der Systemverant-
wortung nach § 16 Abs. 2 S. 1 EnWG. Des Weiteren sind 
Kosten für Vorwärmung von Gas, die bei der Druckredu-
zierung notwendig ist, erheblich gestiegen bzw. schwan-
ken stark.

Derartige Kosten können jährlich in effizientem Um-
fang in der Erlösobergrenze berücksichtigt werden, 
wenn die Regulierungsbehörde die Kostenbestandteile 
als sog. volatile Kostenanteile förmlich festlegt. Volatile 

Kosten sind objektiv und hinreichend abgrenzbare Kos-
tenbestandteile, deren Höhe sich in einem Kalenderjahr 
erheblich von der Höhe des jeweiligen Kostenanteils im 
vorangegangenen Kalenderjahr unterscheiden und i.Ü. 
starken Schwankungen unterliegen können, vgl. §  11 
Abs.  5  S.  2 ARegV. Die Bundesnetzagentur hat daher 
am 8.  November 2022 eine entsprechende Festlegung 
für ihren Zuständigkeitsbereich erlassen, mit der diese 
Kosten vorübergehend als volatile Kosten eingestuft 
werden. 

Auch wenn die genannten Kostenpositionen hauptsäch-
lich auf der Fernleitungsnetzebene in der Zuständigkeit 
der Bundesnetzagentur anfallen, können sie teilweise in 
geringem Umfang auch bei Gasverteilnetzbetreibern in 
Landes zuständigkeit entstehen. Die Bundesnetzagentur 
hat daher den  Landesregulierungsbehörden empfohlen, 
parallele Festlegungen zu erlassen. 

Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen als Lan-
desregulierungsbehörde leitet daher ein Verfahren über 
eine Festlegung zur Berücksichtigung von Kosten ver-
schiedener Aspekte des Erdgastransportes durch Gas-
verteilernetzbetreiber als volatile Kostenanteile nach 
§  11 Absatz  5 Satz  2 ARegV ein. Die vorgesehenen Re-
gelungen sind inhaltlich an der Festlegung der Bundes-
netzagentur orientiert, soweit derartige Kosten bei Netz-
betreibern in Landeszuständigkeit entstehen können.

Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen beab-
sichtigt, folgende Festlegung zu treffen:

„1.  Die nachfolgenden Kostenarten gelten als volatile 
Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 5 ARegV:

 a)  Kosten für die Beschaffung von Energie zum 
Zwecke der Vorwärmung von Gas im Zusammen-
hang mit der Gasdruckregelung,

 b)  Kosten aus Schadensersatzansprüchen ein-
schließlich hiermit im Zusammenhang stehende 
Gerichts- und Rechtsanwaltskosten aufgrund von 
Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 S. 1 ggf. i.V.m. § 16a 
S.  1 EnWG, soweit diese nicht auf vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzungen beru-
hen,

 c)  Kosten aus Schadensersatzansprüchen ein-
schließlich hiermit im Zusammenhang stehende 
Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, welche in-
folge einer Übernahme von Gas aus dem Ausland 
ins deutsche Fernleitungsnetz entstehen, welches 
nicht den Bestimmungen des Arbeitsblatts G 260 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (Stand 2021) entspricht, soweit die Über-
nahme derartigen Gases zur Aufrechterhaltung 
der Versorgungssicherheit in Deutschland benö-
tigt wird und die Netzbetreiber nach Übernahme 
des Gases alle angemessenen Maßnahmen zur 
Schadensminimierung treffen und insbesondere 
die ihnen zur Verfügung stehenden, relevanten In-
formationen wie Messwerte und sonstige Daten 
über die Beschaffenheit des transportierten Gases 
den Anschlusskunden ein-schließlich Speicherbe-
treibern, bei welchen eine Schädigung nicht fern-
liegend erscheint, zur Verfügung stellen,

2.  Diese Festlegung ist rückwirkend ab dem 01.01.2021 
anzuwenden. Ziffer 1  c) gilt nur für Kosten aus 
Schadensereignissen, welche aus Gaseinspeisungen 
vor Ablauf des 31.03.2024 resultieren.

3.  Die Festlegung wird gegenüber dem Netzbetreiber 
mit dem Tag der Zustellung wirksam. Unabhängig 
davon wird diese Festlegung gem. § 74 EnWG auch 
im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 
und auf der Internetseite der Regulierungskammer 
NRW veröffentlicht.“

Die vollständige Festlegung einschließlich Begründung 
und zugehörigen Anlagen sind auf der Internetseite der 
Regulierungskammer (www.regulierungskammer.nrw.de) 
veröffentlicht. Den unmittelbar betroffenen Netzbetrei-
bern werden die Entwürfe der Festlegungen schriftlich 
auf elektronischem Wege gegen Empfangsbekenntnis zu-
gestellt, das heißt per E-Mail oder über den unterneh-
mensindividuellen Bereich des Portals „NRW connect 
extern“. Die Festlegung wird außerdem auf der Internet-
Seite der Regulierungskammer NRW sowie im allgemein 
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zugänglichen Bereich des Portals „NRW connect extern“ 
veröffentlicht.

Regulierungskammer 
des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 61772 0 (Zentrale)

Fax: 0211 / 61772-9-410

info@regulierungskammer.nrw.de

– MBl. NRW. 2023 S. 19


